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Feuerzeichen über Fernost Eın Besuch auf Quemoy Hispano-
amerikanısmus, Pa?namerikanismqs‚ Interamerik\anismus Das Schul-
en ın Chile

Der l\3ryem‘ep Plan
Noch Yahrend der „Rahmenplan” des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs-
un Bildungswesen in den verschiedensten Kreisen diskutiert W1 schuf die
nungskommission der Arbeitsgemeinschaft deutscher Lehrerverbände., In der die
Gewerkschaft Erziehung un Wissenschaft und der bayerische Lehrer- . und Leh-
rerinnenverband zusammenarbeiten, einen Plan ZUL Neugestaltung des deutschen
Schulwesens. Er wurde VO Hauptvorstand Maı 1960 überarbeitet un dann
der‘ Vertreterversammlung In Bremen vorgelegt. Als „Bremer Plan® wurde VL -

öffentlicht. Die Verfasser begründen ihr Vorgehen damit, daß ihre  < Vorarbeiten
schon el dem Bekanntwerden des Rahmenplans weıt: fortgeschrıtten waren un
weil dieser ım wesentlichen dreigetellten überlieferten Schulwesen festhält
und auch nıcht genügend auf die Worderungen der modernen Arbeitswelt eingeht.
Zum Unterschied VO: Rahmenplan umfaßt der NEUeE Plan das gesamte Schulwesen

LCI1L-VOLL Kıinderg rten hıs 7U Unı1versıität, VOoONn der Lehrerbildung hıs Erwachsbıldung.
EKs ist Jar, daß die Väter des vBr.enier ans ın ihren einzélflm Ausführungen

manchen Gedanken vorbringen. Sie stammen aus der Erfahrung, aUs gEeWI1S-
senhaften Überlegungen und aus Gesamtschau, die weiter geht als die bis-
herigen Arbeiten des deutschen Ausschusses. Von Einzelheıten Z sprechen, erüb-
rıgt sich hler. Ks kannn auf die Voraussetzungen und Gru1/1dlage‚n des Plans hıin-

geEWIESEN werden.
Schule ist Sache des Staates, und des pluralistischen Sfaafeé. Deéfiälb

wırd in seinen Einrichtungen DUr dem (Gemelnsamen Se1INn Augenmerk zuwenden.
Bündig erklärt der Plan „WS ist Pflicht der Gesellschaft, jeden Jugendlichen 1in
einem Beruf auszubilden.‘‘ Von der Verantwortung un dem Recht der Kltern iıst
nıcht die Red:  D Prıyate Institutionen stehen wie alle andern Partner der Berufs-
erziehung vor diesem öffentlichen Erziehungsauftrag In gleicher Verantwortung.

Die Schule ıst Einheitsschule. Solange als möglich sollen die Ki_ndei‘ gemeln-
Säa. unterrichtet werden. Auch wenn geWI1SSE Differenzierungen eıntreten, sollen
die Jugendlichen wenigstens ihre Klassenräume ın einem einzigen Gebäude CN

Man legt Wert darauf, da{fs zu jeder eıt Übergänge Vo  =; einem Schulzweig
711 andern aul allen Stuien erfolgen können. Sonderkurse und Arbeitsgememn-
schaften werden In allen Zweigen des Schullebens eingerichtet.

Der SchWerpuflkt ler Schulen liegt im Erwerb des issensJ War ist VOoO  —

WAar WIT etwa dem Deutschunterrichtsittlicher - und relig1öser Bildung dıe Rede,
eın besonderes bildendes Tiel gesetzt; aber die „„AusbildungcG6 Zum Nu‘t_zen der Ge-
sellschaft steht doch überall 1m Vordergrund., téndenDie sittliche Erziehung bedarf ang,-esichtsd der Widersprüche enthal

pluralistischen Gesellschaft einer Neubesinnung; enn die Wertungen sind nicht
mehr einde deshalb auch nicht als allggrdein verpflichtend ane;‘-utig und w'»erdeannt.
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Der rel giösen Erziehung muß bis ZUF Oberschule un er Studiens aus-reichender Raum gegeben werden. Sie muß mit der Achtung Andersdenkender eiIN-
hergehen. Die Universität ıst frei. Nur die theologischen Fakultäten sind gebun-den Andere weltanschauliche Professuren gibt nıcht mehr. Sie können auch
nıcht aus internationalen Staatsverträgen (Konkordat!) abgeleitet werden. DieLehrerbildung ıst für alle Arten
harakter. 6 Schulen frei und rag keinen konfessionellen

Die Wiss-enschaft ıst der Wahrheit verpflfchtef. Diese ıst aber grunésätzlichr
NUur vorläufig endlich, zeitweilig un überholbar un vermag sıch Nur ın der inter-
subjektiven wechselseitigen Kontrolle der Wissenschaftler der SANZCNH Welt
bewähren. Jeder Unterricht
senschaft.

D auch der der Unterstufen, ist Propädeutik der Wis-

Neben diesen Grundlagen ist auch der Organisationsplan bemerkenswert.
Vom Lebensjahr freiwilliger Kindergarten.
Grundschule (1.—4 Schuljahr).
Gemeinsame Mittelstufe (9 Schuljahr) für alle Kinder mıt Differenzie-

runs ım obligatorischen Englisch (Latein), gleich der Förderstufe des Rahmen-
plans; Grund- un: Mittelstufe In den Städten in einem einheıtlichen Schulkörper,auf dem Land Dörfergemeinschaftsschule für Mittelstufe und Oberschule.

Oberschule (/.—10. Schuljahr [ Volksschulpflicht 10 Jahre, SchulpflichtJahre |) In dreı Zweigen: Werk-, Heal-, Gymnasial-Oberschule, mit Übergangs-möglichkeiten un teilweise gemeinsamem Unterricht. Bei der Werk-OÖberschule
bestehen die Möglichkeiten eines gewerblich-technischen, kaufmännisch-verwal-
tenden, Jandwirtschaftlichen, hauswirtschaftlich-pflegerischen Zuges. 1e RKReal-
oberschule, mıiıt der Werk-Oberschule iın einem Schulkörper, umfaßt das TE 6
Schuljahr. Die Gymnasialoberschule kennt ZWEel Züge (altsprachlich, neusprachlich-
naturwissenschaftlich) und hat mıt der Studienstufe Klassen.

5. Dhe dreiklassige Studienstufe wıird aufgegliedert: mıt gemeinsamen Kern VeTr-
binden sıch Wahlgruppen nach Neigung und Begabung, Reif

Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule. eprüfung.
Zweiter Bildungsweg: nach Werk- bzw £eal-0berschule Berufsfachschule

mıt e1inN- Hıs zweljährigem Lehrgang einer Berufsoberschule, die Hochschul-
reitfe führt, oder ZUTrC höheren Fachschule (F gchakademie) .Wissenschaftliche Hochschule (Universität). Die Abschlußprüfung erfolgt
uUrc ein „Prüfungsgespräch“‘, das den intellektuellen an des Prüflings besser
zeigt als ein Abfragen VOo  e} ‚„ Wissensstoff‘‘. Eine andere Prüfung kennt der Plan
nıicht

Jle Lehrer we'rdeh den Hochschulen gebildet In WEel Phasen:
a) Gemeinsamer pädagogischer Kernbereich,

rufspraktischen Veranstaltungen. Fachstudium, Teilnahme al he-

Kinführung in den praktıschen Unterricht in Verbindun3 mıt wissenschalit-
Licher Fortbildung.

Der Bremer Plan hat 1m Augenblick wenig Äynssicht verwirklicht werden.
Aber ıst nützlich WI1ssen, daß Gruppen g1ibt, die jede Metaphysik un die
Gottebenbildlichkeit des Menschen Jeugnen, ıIn ıhm Nur den ÖOrt- und Zeitgenossen
der jewelligen Wartschaf{ts-, Wissenschafts- Uun: Ku‘lturstuf& sehen und dafür
werben.
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